
Übertreibung als historisch bezeichnet werden. Lang geglaub-
te Gewissheiten des bundesdeutschen Selbstverständnisses
stehen außen- wie innenpolitisch in Frage. Dies betrifft ins-
besondere die Beziehungen zu den USA unter der zweiten
Administration Trump. Es könnte sich gerade tatsächlich das
Ende des liberalen Amerikas abzeichnen, das Verbündete auf
offener Weltbühne fallen lässt, Opfer zu Tätern macht und
unter Angriff auf die eigene Rechtsstaatlichkeit selbst ins
Lager der Autokraten wechselt. Während diese USA verstärkt
China in den Blick nehmen, bedroht das von der erstarkten AfD
goutierte Putin-Russland die europäische Friedensordnung,
indem es weiter massiv aufrüstet und seine imperialistischen
Bestrebungen offen zur Schau stellt. Der hybride Krieg gegen
das freie Europa ist dabei bereits in vollem Gang. Ein bevor-
stehender Handelskrieg mit den USA, der insbesondere die
deutsche Automobilwirtschaft noch tiefer in die Krise stürzen
dürfte, kann am Ende nur Verlierer haben. Dies zu einer Zeit, in
der sich die deutsche Wirtschaft auch aufgrund politisch
unterlassener Reformen bereits in der Krise befindet und zehn-
tausende (Industrie-) Arbeitsplätze dauerhaft verlorengehen
könnten.
Auf all das wird die nächste Bundesregierung im Schulter-
schluss mit den europäischen Verbündeten schnell Antworten
finden müssen. Dabei ist guter Rat teuer. In einem ersten
Schritt sollen nun – noch mit Hilfe des alten Bundestags204 –
ganz erhebliche finanzielle Mittel für die Aufrüstung der
Bundeswehr („whatever it takes“) sowie die Sanierung der
Infrastruktur bereitgestellt werden.205 Es bleibt zu hoffen, dass
die nächste Bundesregierung neben diesem Schritt auch den
Mut findet, längst überfällige und mitunter schmerzhafte
Reformen einzuleiten. Neben außen- und sicherheitspoliti-
schen erfordern auch energiepolitische Themen ein umsichti-
ges Handeln. Einen Vorgeschmack auf das, was werden könn-
te, liefern insoweit die Ergebnisse der Sondierungen von CDU,
CSU und SPD vom 8. März 2025.206 Hiernach sollen für schnel-
le Entlastungen die Stromsteuer um mindestens 5 ct/kWh und
die Übertragungsnetzentgelte halbiert werden. Perspektivisch
sollen die Netzentgelte dauerhaft gedeckelt und energieinten-
sive Branchen durch eine Ausweitung der Regelungen der
Strompreiskompensation entlastet werden. Bis 2030 soll im
Rahmen einer zügig zu überarbeitenden Kraftwerksstrategie
eine Gaskraftwerksleistung von bis zu 20 GW zugebaut wer-
den. Die Reservekraftwerke sollen zukünftig auch zur Stabili-
sierung des Strompreises zum Einsatz kommen und nicht nur
wie bisher zur Vermeidung von Versorgungsengpässen. Der
Ausbau der erneuerbaren Energien soll entschlossen weiter

vorangetrieben werden. Umgehend zu Beginn der Wahlperio-
de soll ein Gesetzespaket beschlossen werden, das die Ab-
scheidung und Speicherung von Kohlendioxid („Carbon Cap-
ture and Storage“, CCS) ermöglicht. Das Wasserstoffkernnetz
soll bundesweit die industriellen Zentren – auch im Süden und
Osten – anbinden. Dies klingt nach einer möglichen Erweite-
rung, insbesondere in Sachsen und Baden-Württemberg. Fer-
ner wollen die Sondierer – dem Wahlversprechen der Union
folgend – Leitmärkte für klimaneutrale Produkte schaffen, z. B.
durch Quoten für klimaneutralen Stahl, eine Grüngasquote
oder vergaberechtliche Vorgaben. Bemerkenswert ist aber
auch, was das Sondierungspapier nicht thematisiert, nämlich
insbesondere die Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten
Kernkraftwerke sowie die Abschaffung des GEG. Beides hatte
die Union im Wahlkampf noch gefordert. Bei alldem bekennen
sich Union und SPD ausdrücklich zu den Klimazielen. Hierzu
passt, dass am 6. März 2025 die Novelle des TEHG207 in Kraft
getreten ist, die der Umsetzung zentraler EU-Vorgaben dient
und darauf abzielt, die Nettotreibhausgasemissionen bis 2030
um mindestens 55% gegenüber dem Stand von 1990 zu
senken.

Der Strauß der Probleme ist bunt, die politisch zur Verfügung
stehende Zeit für ihre Lösung hingegen denkbar knapp. In
Zeiten einer sich in vielerlei Hinsicht rasant wandelnden Welt
steht mehr denn je Deutschlands internationale Wettbewerbs-
fähigkeit und damit unser Wohlstand auf dem Spiel. Geo-
politische Umbrüche, die Transformation der Energiewirt-
schaft sowie der Klimawandel erfordern ein langfristig durch-
dachtes, aber zügiges Handeln. Die energiepolitischen
Weichenstellungen der neuen Bundesregierung dürften maß-
geblich mit über die wirtschaftliche Zukunft der Bundesrepu-
blik entscheiden. In schwierigen Zeiten bleibt aber zum
Schluss die Hoffnung, dass die neue Bundesregierung ihrer
diesbezüglichen Verantwortung – in der Mitte eines geeinten
Europas – gerecht werden wird. Sie wird an ihren Verspre-
chungen und insbesondere ihren Taten gemessen werden.

204 Gegen dieses Vorgehen u. a. von Abgeordneten von AfD, BSW und
Die Linke vor dem BVerfG gestellte Eilanträge blieben erfolglos, siehe
z. B. BVerfG, Beschl. v. 14.3.2025 – Az. 2 BvE 2/25, 2 BvE 3/25 und 2
BvE 5/25; Beschl. v. 17.3.2025 – Az. 2 BvE 7/25, 2 BvE 8/25, 2 BvE 10/
25-2 BvE 13/25.

205 Siehe den FAZ.net-Beitrag „Union und SPD einigen sich auf hohe
neue Schulden“ v. 4.3.2025.

206 Siehe auch den ZfK-Beitrag „Strompreise, Kraftwerke, Grüngas: Wo-
rauf sich Union und SPD geeinigt haben“ v. 8.3.2025.
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Dr. Frank Hölscher*

Rechtliche Grundlagen für die Stilllegung von Gasverteilernetzen

Der Beitrag gibt einen Überblick über die rechtlichen Voraus-
setzungen für die Stilllegung von Gasverteilernetzen nach
derzeitigem Recht und nach der neuen Gasrichtlinie (EU)
2024/1788. Dabei wird herausgearbeitet, dass eine Stillle-
gung ganzer Netze oder wesentlicher Teile davon nach gel-
tendem Recht regelmäßig rechtswidrig wäre. Nach der Gas-
richtlinie (EU) 2024/1788 bedarf es regelmäßig eines Still-
legungsplans, für den die Richtlinie einerseits detaillierte
Vorgaben macht, die andererseits dem deutschen Gesetzgeber
aber deutliche Spielräume bei einer konkretisierenden Umset-
zung lassen.

I. Einleitung

Die Frage, unter welchen Umständen und zu welchem Zeit-
punkt Gasverteilernetze stillgelegt werden dürfen, hat durch
die Ankündigung eines kommunal beherrschten Unterneh-
mens, das Gasverteilernetz in einer südwestdeutschen Groß-
stadt bis zum Jahr 2035 stillzulegen,1 größere öffentliche
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1 Siehe den swr.de-Beitrag „Kein Gas ab 2035 in Mannheim: MVV-
Ankündigung sorgt für Unruhe“ v. 13.11.2024.
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Aufmerksamkeit erfahren. Während die Befürworter einer
frühzeitigen Stilllegung auf eine Beschleunigung der Trans-
formation der Wärmeversorgung der Gebäude und damit
klimapolitische Vorteile verweisen, sehen Gegner das Vertrau-
en in den bis 2045 reichenden Übergangszeitraum nach dem
GEG enttäuscht, der für vor 2024 installierte Gasheizungen
einen Weiterbetrieb bis zum Ende einer angenommenen Nut-
zungsdauer von 20 Jahren ermöglicht. Der bekannte Ökonom
Hans-Werner Sinn warnt gar vor einem Akt mutwilliger
Zerstörung und einer Vernichtung von Vermögenswerten
von hunderten Milliarden Euro.2

Rechtliche Argumente haben die öffentliche Diskussion dem-
gegenüber allenfalls in Ansätzen erreicht. Daher soll im Fol-
genden ein Überblick über die energiewirtschaftlichen Rah-
menbedingungen gegeben werden. Auf die Frage einer Um-
nutzung der Netze oder wesentlicher Teile für den Transport
von Wasserstoff wird dabei nur am Rande eingegangen.3

Das geltende EnWG kennt keine ausdrücklichen Regelungen
für die Stilllegung von Gasverteilernetzen. Bezüglich einer
Stilllegung von Gasverteilernetzen im Zuge der Dekarbonisie-
rung geht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) in einem „Green Paper“ aus dem Jahr 2024
davon aus, dass es insoweit eines neuen Ordnungsrahmens
bedarf.4 Wesentliche Elemente dieses neuen Ordnungsrah-
mens ergeben sich aus der Gasrichtline (EU) 2024/1788, die
nach Art. 94 dieser Richtlinie spätestens bis zum 5. August
2026 in nationales Recht umzusetzen ist. Stilllegungen ab
Umsetzung der Richtline, spätestens ab dem 5. August 2026,
werden die Voraussetzungen der Gasrichtline (EU) 2024/1788
erfüllen müssen.

II. Stilllegungszeitpunkt vor
Umsetzung der Richtlinie

Die Stilllegung eines Gasverteilernetzes greift in die Rechte
oder zumindest Interessen der Nutzer dieses Netzes ein. Das
sind sowohl die Endkunden als auch die Händler. Die Stillle-
gung muss damit zumindest zum Stilllegungszeitpunkt mit
dem dann geltenden Recht vereinbar sein.

1. EnWG

Das geltende EnWG beruht auf dem Konzept des Netzbetriebs
als Ewigkeitsaufgabe. Der aktuelle gesetzliche Rahmen ist,
nach Einschätzung des BMWK, auf einen zeitlich nicht be-
grenzten Fortbestand der Verteilernetze einschließlich Erwei-
terungs- und Ersatzinvestitionen ausgelegt.5

Diese Konzeption schlägt sich in der Regelung der §§ 16a, 15
und § 11 Abs.1 EnWG nieder. Nach dieser Konzeption findet
die Pflicht, Gasverteilernetze zu betreiben, durch Ersatzinves-
titionen betriebsbereit zu halten und durch Erweiterungsin-
vestitionen bedarfsgerecht auszubauen, ihre Grenze an der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit. Eine besondere Einschränkung
der Ausbaupflicht gilt nach § 11 Abs.1 S. 6 EnWG für Netze
zur Versorgung mit niederkalorischem („low caloric“) Gas,
dem sog. L-Gas. Mit der fortschreitenden Umstellung dieser
Netze auf hochkalorisches („high caloric“) bzw. H-Gas wird
diese Vorschrift obsolet werden.
Eine Regelung über die Stilllegung von Gasnetzen aufgrund
der angestrebten Dekarbonisierung enthält das geltende
EnWG nicht. Auch bei dieser Zweckrichtung kommt es also
darauf an, ob die Pflicht, die Netze weiter zu betreiben und
betriebsbereit zu halten, wirtschaftlich unzumutbar ist. Allein
eine unternehmenspolitische Entscheidung des Unternehmens
oder seiner Gesellschafter, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
kohlendioxidfrei zu sein, ist in diesem Zusammenhang un-
erheblich.

Bezüglich der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit werden in der
Literatur strenge Kriterien angelegt. Diskutiert wird dabei in
erster Linie die Verpflichtung zum Netzausbau. Auch hier soll
eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit nur in absoluten Aus-
nahmefällen in Betracht kommen.6 Dies gilt erst recht, wenn es
lediglich um die Verpflichtung zum Weiterbetrieb und nicht
um den Ausbau geht, da zum Weiterbetreib in der Regel keine
Neuinvestitionen erforderlich sind, die wirtschaftliche Belas-
tung also geringer ist.

Ob das derzeit geltende Recht einer Stilllegung von Gasver-
teilernetzen unter allen Umständen entgegensteht oder wann
„absolute Ausnahmefälle“ vorliegen, kann letztlich dahinste-
hen. Stilllegungen von ganzen Netzen oder auch nur von
Teilnetzen innerhalb der nächsten gut anderthalb Jahre plant
niemand. Eine so kurzfristige Abschaltung wäre für die Nutzer
auch unzumutbar. Daher stellt sich für diesen kurzen Zeitraum
auch nicht die Frage einer Alternativenprüfung im Sinne einer
Umnutzung der Netze für erneuerbare Gase.

2. Unionsrechtliche Vorgaben

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Erdgasricht-
linie 2009/73/EG oder andere Rechtsakte für den Zeitraum vor
Umsetzung der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 zu einem ande-
ren Ergebnis führen würden. Dies gilt auch für die sog. Ver-
sorgungssicherheitsverordnung (EU) 2017/1938 vom 25. Ok-
tober 2017. Diese Verordnung enthält Regelungen für die
Gewährleistung einer sicheren Gasversorgung, bietet aber
keine Grundlage für eine Stilllegung von Gasverteilernetzen.
Dementsprechend enthält sie auch keine Vorgaben, die bei
einer Stilllegung zu beachten wären.

3. Landesrechtliche und kommunale Regelungen

Landesrechtliche Regelungen stellen teilweise das Ziel auf,
dass das Bundesland vor 2045 oder 2050 kohlendioxidneutral
sein soll.7 Diese Vorgaben können allerding nur im Zustän-
digkeitsbereich der Länder rechtlich relevant sein. Bezüglich
des Energiewirtschaftsrechts hat der Bund nach Art. 74 Abs. 2
Nr.11 GG die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz.8 So-
weit der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch
gemacht hat, sind die Länder nach Art. 72 Abs.1 GG von der
Gesetzgebung ausgeschlossen. Der Bund hat bezüglich der
Verpflichtungen der Netzbetreiber im EnWG eine abschlie-
ßende Regelung getroffen. Die Länder haben insoweit also
keine Gesetzgebungskompetenz mehr. Im Übrigen würde die
bundesgesetzliche Regelung dem Landesrecht vorgehen
(Art. 31 GG). Daher enthalten Klimaschutzgesetze der Länder
regelmäßig auch keine Vorgaben für Netzbetreiber.9
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2 Siehe das Interview „Hände weg von den Gasleitungen“, Die Welt v.
8.1.2025, 12.

3 Ausführlich dazu Spiekermann/Rosin/Michaelis, N&R-Beilage 1/
2025, 1.

4 BMWK, Green Paper „Transformation Gas-/Wasserstoff-Verteilernet-
ze“, 2024, S. 3.

5 BMWK (Fn. 4), S. 3.
6 Siehe Bourwieg, in: Bourwieg/Hellermann/Hermes, EnWG, 4. A.,

2023, § 11 Rn. 114: „Da die Kosten eines effizienten und bedarfs-
gerechten Netzausbaus in aller Regel über die Netzentgelte hinrei-
chend sozialisiert werden können, dürfte eine Überschreitung der
Grenze aus betriebswirtschaftlichen Gründen des Netzbetreibers al-
lenfalls in absoluten Ausnahmefällen in Betracht kommen.“ Ein
Fokus auf den Netzausbau auch bei König, in: Säcker, Berliner
Kommentar zum Energierecht, Bd. 1, 4. A., 2019, § 11 EnWG Rn. 63.

7 Vgl. etwa § 10 Abs. 1 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-
gesetz Baden-Württemberg: netto null bis 2040.

8 Vgl. dazu Schmidt-Preuß, in: Säcker (Fn. 6), Verfassungsrechtliche
Grundlagen der Energiepolitik Rn. 6.

9 Vgl. dazu die weichen Formulierungen für Unternehmen in § 13
Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württem-
berg.
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Bei der der kommunalen Wärmeplanung ist zu berücksichti-
gen, dass die Pläne rechtlich unverbindlich sind (§ 23 Abs. 4,
§ 27 Abs. 2 WPG). Sie begründen also für die Gebäudeeigen-
tümer keine Pflicht, sich an die geplanten Netze anzuschlie-
ßen. Auch begründen sie keine Ansprüche der Gebäudeeigen-
tümer, dass die geplanten Netze tatsächlich errichtet werden.
Auch führen sie nicht dazu, dass Netzbetreiber berechtigt
wären, die in der Planung nicht vorgesehenen Netze still-
zulegen.

4. Beendigung der Konzession

Das BMWK erwägt in dem bereits erwähnten „Green Paper“
eine gesetzliche Anordnung oder eine gesetzliche Ermächti-
gung dafür, den Altkonzessionär zu verpflichten, das Netz für
einen Übergangszeitraum weiterzubetreiben.10

Bei diesen Überlegungen übersieht das BMWK aber, dass bei
einer Beendigung des Konzessionsvertrags, ohne dass sich ein
Neukonzessionär findet, lediglich die konzessionsrechtlichen
Pflichten enden. Es spricht nichts dafür, dass auch die aus der
Stellung als Netzbetreiber resultierenden Pflichten enden wür-
den, ohne dass es dafür eine energiewirtschaftsrechtliche
Grundlage geben würde.11 Mit anderen Worten: Auch der
Netzbetreiber, der keine Konzession mehr hat, weil er sich
nicht beworben hat, wird von der Betriebspflicht nur unter den
o. g. Bedingungen frei – oder wenn ein anderer Netzbetreiber
das Netz übernommen hat.
Hiervon geht auch das EnWG aus, das bis zum Übergang auf
einen anderen Betreiber in § 48 Abs. 4 EnWG sogar eine fort-
dauernde Verpflichtung zur Zahlung der Konzessionsabgaben
auch ohne vertragliche Grundlage angeordnet hat.
Dagegen lässt sich auch nicht einwenden, dass der Netzbetrei-
ber ohne Konzession kein Nutzungsrecht gegenüber der Ge-
meinde hat. Denn diese defizitäre Rechtsposition hat der
Betreiber willentlich herbeigeführt, wenn er sich nicht um
eine weitere Konzession bemüht hat. Auch ein Netzbetreiber,
der sein Personal kündigt, wird nicht von seinen Pflichten frei,
sondern verletzt diese Pflichten.

III. Stilllegungszeitpunkt nach Umsetzung
der Gasrichtline (EU) 2024/1788

Die Beurteilung der Rechtslage nach Umsetzung der Gasricht-
linie (EU) 2024/1788 bereitet besondere Schwierigkeiten. Zum
einen enthält die Richtlinie viele unbestimmte Begriffe und
auch eine Vielzahl von Umsetzungsspielräumen. Zum anderen
hängt eine Prognose des künftigen Bedarfs an fossilem Erdgas
und von Biomethan unmittelbar von den Regelungen des GEG
ab.
Die Gasrichtline (EU) 2024/1788 ist als Richtlinie über gemein-
same Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbares Gas,
Erdgas und Wasserstoff bezeichnet. Sie trägt damit dem Ge-
danken integrierter europäischer Märkte für erneuerbares Gas,
Erdgas und Wasserstoff Rechnung.
Die Richtline geht von getrennten Transportsystemen für
Wasserstoff und Methan aus. Erdgas und erneuerbares Gas
werden nach der Konzeption der Richtline in einem einheit-
lichen Netz transportiert. Bei der Lektüre der Richtline kann es
zur Verwirrung beitragen, dass nach der Definition in Art. 2
Nr.1 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 Erdgas der Oberbegriff
für Erdgas (fossiles Methan) und Biomethan ist.12

1. Ausgangspunkt: Möglichkeit der
Kündigung des Anschlusses

Wer ein Netz stilllegen will, muss spätestens zum Stilllegungs-
zeitpunkt die Anschlüsse kündigen. Voraussetzung für eine

solche Kündigung ist im Bereich der Verteilernetze regelmä-
ßig, dass ein von der Regulierungsbehörde genehmigter Still-
legungsplan vorliegt (Art. 38 Abs. 4 Nr. 2 der Gasrichtlinie
[EU] 2024/1788).

Der nationale Gesetzgeber kann für Verteilernetzbetreiber mit
weniger als 45 000 angeschlossenen Kunden eine Befreiung
von dem Erfordernis eines Stilllegungsplans vorsehen. Es ist
unklar, ob der deutsche Gesetzgeber von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen wird. Daher wird diese Variante im Folgen-
den nicht betrachtet.

2. Stilllegung aufgrund verringerter Erdgasnachfrage
erforderlich: das „Ob“ eines Stilllegungsplans

Voraussetzung für die Aufstellung eines Stilllegungsplans ist,
dass eine Verringerung der Erdgasnachfrage zu erwarten ist,
die eine Stilllegung des Netzes oder von Teilen davon erfor-
dert. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kommt es auf die
weiteren in Art. 57 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 aufge-
stellten Voraussetzungen nicht mehr an. In einem ersten
Schritt ist also zu prüfen, ob während des Prognosezeitraums
eine Stilllegung wegen einer Verringerung der Erdgasnach-
frage erforderlich werden wird.

a) Erdgasnachfrage
Die Richtlinie versteht unter der Nachfrage nach Erdgas die
kumulierte Nachfrage nach Erdgas, Biomethan und allen an-
deren Gasarten, die technisch und sicher in das Erdgassystem
eingespeichert werden können. Diese etwas verwirrende Ter-
minologie ergibt sich aus der Definition des Begriffs „Erdgas“
in Art. 2 Nr.1 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788, welche die
genannten Gasarten entgegen dem allgemeinen Sprachge-
brauch in den Begriff „Erdgas“ einbezieht.13

Diese Begriffsdefinition entspricht dem Konzept der Richtlinie,
die für gasförmige Energieträger zwei unterschiedliche Netze
vorsieht, nämlich ein Erdgasnetz (Erdgassystem) für Methan
und mit Methan transportierbare Gase und ein getrenntes Netz
für Wasserstoff (Wasserstoffsystem).

Art. 30 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 verpflichtet die Mit-
gliedstaaten, den Zugang zum Markt für erneuerbare und
kohlenstoffarme Gase unabhängig davon zu ermöglichen, ob
die Erzeugungsanlagen an Verteiler- oder Fernleitungsnetze
angeschlossen sind. Marktzugang bedeutet dabei, dass diese
Gase ebenso wie konventionelles (fossiles) Erdgas am virtuel-
len Handelspunkt handelbar sind. Im Transportsystem kommt
es daher zu einer rein bilanziellen Betrachtung. Ein Kunde
bezieht diese Gase, wenn ein Händler in einem Bilanzkreis die
Einspeisung und die Ausspeisung dieser Gase bilanziert.

Mit dem freien Markzugang nach Art. 30 der Gasrichtlinie (EU)
2024/1788 dürfte es nicht vereinbar sein, wenn Verteilernetze
allein auf diese Gase umgestellt würden, der Erzeuger also sein
Biogas allein an die Kunden verkaufen könnte, die an das
gleiche Verteilernetz angeschlossen sind. Eine Ausnahme kä-
me möglicherweise dann in Betracht, wenn im Rahmen des
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10 BMWK (Fn. 4), S. 17 f.
11 Vgl. BGH, NJW-RR 1991, 176, 176 f. (Urt. v. 10.10.1990 – VIII ZR 370/

89): „Zutreffend geht das [Berufungsgericht] davon aus, daß die
[Beklagte] gem. § 6 EnWG auch nach Ablauf des Konzessionsver-
trages den Einwohnern der [Klägerin] gegenüber verpflichtet war, sie
bis zu einer endgültigen Neuregelung der Versorgung mit Gas zu
beliefern [. . .]. Daß das OLG daraus folgert, die [Beklagte] betreibe die
Gasversorgung nicht freiwillig, begegnet keinen rechtlichen Beden-
ken.“

12 Die Definition lautet: „Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der
Ausdruck .. . ‚Erdgas‘ hauptsächlich aus Methan bestehendes Gas,
einschließlich Biomethan, oder andere Gasarten, die technisch und
sicher in das Erdgassystem eingespeist und durch dieses transportiert
werden können“.

13 Siehe Fn. 12.
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Netzentwicklungsplans ein Verteilernetz nicht mehr an das
Fernleitungsnetz angeschlossen wird.

Dieser Grundkonzeption entspricht es, dass – nach derzeitigen
Planungen auf EU-Ebene – bis 2050 das Erdgasnetz als Misch-
netz Biogase und fossiles Erdgas transportiert. Die Frage der
Umstellung eines Verteilernetzes auf Biogase stellt sich dem-
nach nicht.

Demnach stellt sich auch nicht die Frage einer Alternativen-
prüfung, also die Prüfung der Frage, ob der Netzbetreiber das
Netz als ein Netz für erneuerbare Gase weiterbetreiben will. Ob
und in welchem Umfang in ein Netz Biogase eingespeist und
entnommen werden, entscheiden Erzeuger, Händler und End-
kunden, nicht der Netzbetreiber, für den das Entflechtungs-
gebot gilt (Art. 46 der Gasrichtlinie [EU] 2024/1788).14 Eine
Alternative, ein Netz nur für fossile Gase oder ein Netz nur für
erneuerbare Gase zu betreiben, stellt sich daher regelmäßig bis
2045 oder 2050 nicht.

b) Zu erwartende Verringerung der Nachfrage
Voraussetzung für die Aufstellung eines Stilllegungsplans ist
es, dass eine Verringerung der Nachfrage nach Erdgas zu er-
warten ist. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass es im
Ergebnis auf die kumulierte Nachfrage nach fossilem Erdgas
und Biogasen ankommt. Wie genau diese Prognose durchzu-
führen ist, ergibt sich aus der Richtlinie nicht. Hier kann der
deutsche Gesetzgeber einen Umsetzungsspielraum haben.

Die Pläne erstrecken sich nach Art. 57 Abs. 2 lit. f der Gas-
richtlinie (EU) 2024/1788 auf einen Zeitraum von zehn Jahren.
Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass der
Prognosezeitraum auch mindestens zehn Jahre betragen muss.
Für diesen Zeitraum ist die Nachfrage abzuschätzen. Es dürfte
zweckmäßig sein, die Abschätzung separat für fossiles Erdgas
und für Biogase durchzuführen. Anschließend wären beide
Abschätzungen zusammenzufassen.

Bei der Abschätzung sind die verschiedenen Sektoren zu
berücksichtigen. Dabei dürfte die Nachfrage nach Erdgas für
private Haushalte im Vordergrund stehen. Auch andere Nach-
frager müssen in der Betrachtung aber berücksichtigt werden.
Die Richtlinie verlangt ausdrücklich, dass die Stilllegungs-
pläne auch dem Bedarf der Sektoren Rechnung tragen müssen,
die von ihnen nicht umfasst werden.

Bei der der kommunalen Wärmeplanung ist zu berücksichti-
gen, dass die Pläne rechtlich unverbindlich sind (§ 23 Abs. 4,
§ 27 Abs. 2 WPG). Sie begründen also für die Gebäudeeigen-
tümer keine Pflicht, sich an die geplanten Netze anzuschlie-
ßen, auch wenn § 27 Abs.1 GEG einschlägig ist.15 Für sie
gelten die Regelungen des GEG. Zudem besteht keine recht-
liche Sicherheit, dass in den kommunalen Wärmeplänen vor-
gesehene Wärmenetze tatsächlich gebaut werden, und schon
gar nicht, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfü-
gung stehen.

Soweit die kommunale Wärmeplanung elektrisch betriebene
Wärmepumpen vorsieht, ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass
die Wärmepläne unverbindlich sind und sich die Verpflich-
tungen der Gebäudeeigentümer nach dem GEG richten.16

Bei der Prognose ist der derzeitige Bestand an Gasheizungen
zu berücksichtigen. Dabei ist zugrunde zu legen, dass der
Bestand im Wesentlichen bis 2045 vollständig mit fossilem
Gas betrieben werden darf (§ 71 GEG).17 Dieser Bestand wird
sich durch technischen Ausfall vermindern. Dies ist in der
Prognose zu berücksichtigen. Auch ist abzuschätzen, ob sich
mit fossilem Gas oder mit Biogas betriebene Anlagen im Ver-
gleich zu elektrischen Wärmepumpen verteuern und ob sich
daher möglicherweise für Betreiber funktionierender Gashei-
zungen ein Umstieg auf elektrisch betriebene Wärmepumpen
lohnt.

Für Ersatzanlagen sind die Regelungen des GEG im Grundsatz
zugrunde zu legen. D. h. ab Vorliegen eines kommunalen
Wärmeplans mit der Ausweisung eines Wärmenetzes oder
eines Wasserstoffnetzausbaugebiets bzw. ab dem 1. Juli 2026
bzw. 2028 werden nur Lösungen zulässig ein, die zu 65%
kohlendioxidfrei betreiben werden (§ 71 Abs. 8 GEG). Gashei-
zungen erfüllen dieses Kriterium, wenn sie bis 2045 mit einem
entsprechenden Mix aus Biogasen und fossilem Erdgas betrie-
ben werden (§ 71f Abs.1 S.1 GEG). Von 2045 an müssten die
Heizungen mit 100 % erneuerbarem Gas betrieben werden
(§ 72 Abs. 4 GEG). Man wird zum derzeitigen Zeitpunkt auch
berücksichtigen müssen, dass das GEG politisch sehr umstrit-
ten ist und Änderungen als möglich erscheinen.
Insgesamt wird die Abschätzung auch von der angenommenen
Preisentwicklung von fossilem Erdgas, Biogas, Strom und
Fern-/Nahwärme abhängen. Es wird eine mit vielen Unsicher-
heitsfaktoren verbundene Prognose sein. Möglicherweise
macht der deutsche Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung
Vorgaben für die Prognose.

c) Erforderlichkeit der Stilllegung
Wann eine Verringerung der Nachfrage und damit eine
schlechtere Auslastung des Netzes eine Stilllegung erfordern,
ist in der Richtlinie nicht näher erläutert. Dementsprechend
wirft das BMWK in dem bereits zitierten „Green Paper“ auch
die Frage auf, wann ein Gasnetz vor 2045 stillgelegt werden
sollte, um unverhältnismäßige Kosten zu vermeiden.18

Hieraus kann jedenfalls gefolgert werden, dass im Rahmen der
Prüfung der Erforderlichkeit der Stilllegung auch die Kosten-
seite zu berücksichtigen ist. Erforderlich dürfte die Stilllegung
dann sein, wenn aufgrund der mit einer geringeren Auslastung
gestiegenen Netzentgelte ein Weiterbetrieb von Gasheizun-
gen – mit fossilem Gas oder Biogas – auch unter Berücksich-
tigung der Investitionskosten von Alternativen evident un-
wirtschaftlich ist.
Es ist auch eine pauschale Betrachtungsweise denkbar, etwa
von der Erforderlichkeit der Stilllegung auszugehen, wenn der
Auslastungsgrad unter einen bestimmten Prozentsatz fällt.
Auch hierfür gibt es aber keine konkreten Vorgaben in der
Richtlinie. Es wird insoweit also auf die Umsetzung durch den
Gesetzgeber ankommen.

3. Koordination der Netze für verschiedene Energieträger

Nach Art. 57 Abs. 1 S. 2 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788
erfolgt die Ausarbeitung von Stilllegungsplänen in enger Zu-
sammenarbeit mit den Betreibern von Wasserstoffnetzen, von
Stromnetzen und Fernwärmenetzen. Ziel der Zusammenarbeit
ist es, eine wirksame Integration der Energiesysteme zu ge-
währleisten und der reduzierten Nutzung von Erdgas für die
Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden, in denen ener-
gie- und kosteneffizientere Alternativen zur Verfügung ste-
hen, Rechnung zu tragen.
Die Zielrichtung dieser Vorschrift ist nicht völlig klar. Da sie
erst greift, wenn das „Ob“ der Aufstellung eines Stilllegungs-
plans schon feststeht, kann aus dieser Zusammenarbeitspflicht
nicht gefolgert werden, dass – unabhängig von einer einge-
tretenen Verringerung der Gasnachfrage – ein Rückbau der
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14 Für das deutsche Recht §§ 6 ff. EnWG. Dazu Hölscher, in: Bourwig/
Hellermann/Hermes (Fn. 6), §§ 6 ff.

15 Hierzu ausführlich Klieve, in: Frenz/Cosack, GEG, 2024, Einführung:
GEG und kommunale Wäremplanung Rn. 21 ff.; Däuper, in: Theo-
bald/Kühling, Energierecht, Loseblattsammlung, Stand: 127. Ergän-
zungslieferung (10/2024), § 27 WPG Rn. 1.

16 Klieve (Fn. 15), Einführung: GEG und kommunale Wärmeplanung
Rn. 21 ff.

17 Zu den verschiedenen Erfüllungsoptionen etwa Frenz, in: Frenz/Co-
sack (Fn. 15), § 71 Rn. 13.

18 BMWK (Fn. 4), S. 22.
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Netze erfolgen sollte, um anderen Netzen die Kunden zuzu-
führen. Zweck der Zusammenarbeit dürfte es vielmehr sein,
dass ein Rückbau von Gasnetzen nicht erfolgen soll, solange
andere Netze nicht als energie- und kosteneffiziente Alterna-
tiven zur Verfügung stehen.

4. Umwidmung in ein Wasserstoffnetz

Für den Fall, dass das Netz oder Teile davon in ein Wasser-
stoffnetz umgewidmet werden soll(en), ermöglicht Art. 57
Abs.1 S. 3 ff. der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 es den Mit-
gliedstaaten, gemeinsame Pläne zu erarbeiten. Hierbei müssen
die Bedürfnisse der Kunden sowohl für Wasserstoff als auch
für Erdgas eindeutig ermittelt werden. Ggf. ist für die jewei-
ligen Energieträger eine eigenständige Bedarfsmodellierung
anzustellen.

5. Grundsätze des Art. 57 Abs. 2 der
Gasrichtlinie (EU) 2024/1788

Art. 57 Abs. 2 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 enthält einen
bunten Strauß von Gesichtspunkten, denen ein Stilllegungs-
plan genügen muss. Diese Grundsätze beziehen sich nach dem
klaren Wortlaut nur auf den Stilllegungsplan; sie enthalten
aber auch Gesichtspunkte, die eigentlich schon bei der Be-
darfsprognose zu berücksichtigen sind. Die Regelung enthält
daher redundante Elemente.

a) Kommunale Wärmeplanung
Nach Art. 57 Abs. 2 lit. a der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 sind
die Stilllegungspläne auf die gemäß Art. 25 Abs. 6 der Energie-
effizienzrichtlinie (EU) 2023/1791 entwickelten Pläne für die
Wärme- und Kälteversorgung gestützt und tragen dem Bedarf
von Sektoren Rechnung, die nicht unter die Pläne für die
Wärme- und Kälteversorgung fallen.
Welche Bedeutung die Pläne dabei genau haben sollen, ist
unklar. Jedenfalls dürfen Netze oder Netzteile, die entweder in
den Plänen vorgesehen sind oder die den Bedarf anderer
Sektoren decken, nicht stillgelegt werden. Entsprechend dem
bedarfsorientierten Weiterbetrieb der Netze dürfte die Vor-
schrift nicht dahingehend ausgelegt werden, dass in den Fäl-
len, in denen die Pläne Wärmenetze oder elektrisch betriebene
Wärmepumpen als geeignet ansehen, ohne weiteres eine Ab-
schaltung des Gasnetzes zulässig oder gar gefordert ist. Da-
gegen spricht schon die Erwähnung des Bedarfs anderer Sek-
toren, der sich in den Plänen nicht widerspiegelt.
Darüber hinaus bestehen gewichtige Bedenken, ob die Rege-
lungen im WPG aus dem Jahr 2023 mit den bis zum 12. Ok-
tober 2025 bzw. bis zum 5. August 2026 umzusetzenden
Richtlinien (EU) 2023/1791 und (EU) 2024/1788 vereinbar
sind. Diese Zweifel betreffen zunächst den Umstand, dass
Art. 25 Abs. 6 lit. e der Energieeffizienzrichtlinie (EU) 2023/
1791 die Berücksichtigung der relevanten Energieinfrastruktur
erfordert, also auch von Gasnetzen, die mit einem zunehmen-
den Anteil von erneuerbaren Gasen betrieben werden. Das
WPG enthält hier in § 28 Abs. 2 sehr restriktive Vorgaben für
die Ausweisung einer Eignung von Netzen zum Transport von
erneuerbarem Methan. Zudem sollen die Netzbetreiber in der
zweiten Variante des § 28 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 WPG darlegen, wie
ausreichend grünes Methan produziert und gespeichert wer-
den kann. Dies dürfte mit der bereits heute und auch nach der
Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 verpflichtenden Entflechtung
des Netzbetreibers von den Funktionen der Gewinnung und
Vermarktung19 unvereinbar sein.

b) Annahmen zu Erzeugung und Verbrauch
Art. 57 Abs. 2 lit. b der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 bestimmt,
dass die Pläne zum einen auf angemessene Annahmen bezüg-
lich der Entwicklung der Erdgaserzeugung und -einspeisung

und der Versorgung mit Erdgas, einschließlich Biomethan, und
zum anderen auf den Verbrauch von Erdgas in allen Sektoren
auf der Ebene der Verteilung gestützt sein müssen. Das be-
deutet eigentlich nichts anderes, als dass die Prognose der
Nachfrage auf angemessenen Annahmen beruhen muss. Einen
darüber hinausgehenden eigenständigen Gehalt dürfte die
Regelung nicht haben.

c) Vorrang von Infrastrukturanpassungen und Umwidmung
Nach Art. 57 Abs. 2 lit. b der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788
ermitteln die Verteilernetzbetreiber die erforderlichen Infra-
strukturanpassungen, wobei nachfrageseitige Lösungen, die
keine neuen Infrastrukturinvestitionen erfordern, Vorrang er-
halten. Zudem ist in den Plänen die Infrastruktur aufzuführen,
die stillgelegt werden soll, auch im Hinblick darauf, Transpa-
renz in Bezug auf die mögliche Umwidmung solcher Infra-
struktur für den Transport von Wasserstoff zu schaffen.
Die Zielrichtung der Regelung ist – abgesehen von der Er-
leichterung der Umwidmung der Netze zu Wasserstoffnetzen –
nicht klar.

d) Kundenschutz
Systematisch gehört in diesen Kontext auch die Kunden-
schutzregelung in Art. 57 Abs. 4 der Gasrichtlinie (EU) 2024/
1788. Nach dieser Vorschrift wird der Schutz der Endkunden
gemäß Art. 13 erleichtert und ihren Rechten gemäß Art. 38
Abs. 6 Rechnung getragen.
Art. 38 Abs. 6 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 verlangt bei
der Anschlusskündigung lediglich eine Begründung. Diese
kann sich dann auf den von der Behörde genehmigten Still-
legungsplan beziehen.
Besondere Bedeutung für den Kundenschutz kann dabei
Art. 13 lit. d der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 erlangen:
Danach stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die besonderen
Bedürfnisse von schutzbedürftigen Kunden gemäß Art. 26 der
Richtlinie oder von Energiearmut betroffenen Kunden bei der
Planung und Durchführung des schrittweisen Ausstiegs aus
der Nutzung von Erdgas entsprechend berücksichtigt werden
und, sofern einschlägig, unter Berücksichtigung der in Art. 27
der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 genannten Leitlinien ange-
messene Maßnahmen ergriffen werden, um nachteilige Aus-
wirkungen des schrittweisen Ausstiegs aus der Nutzung von
Erdgas zu beseitigen. Diese Maßnahmen können die Verwen-
dung von öffentlicher Finanzierung und auf Unionsebene
eingerichteter Finanzierungsfazilitäten umfassen.
Insbesondere stellt sich dabei auch die Frage, wie mit Kunden
umzugehen ist, die zulässigerweise nach dem GEG eine Gas-
heizung in der Erwartung installiert haben, diese mit fossilem
Erdgas bis 2045 und ggf. darüber hinaus mit Biogas zu be-
treiben. Werden diese durch eine vorzeitige Stilllegung des
Erdgasnetzes von ihrem Energieträger abgeschnitten, stellt
sich die Frage der Kompensation für die frustrierten Aufwen-
dungen durch den Netzbetreiber oder durch die öffentliche
Hand. Jedenfalls liegt insoweit für den nationalen Umset-
zungsgesetzgeber eine Regelungsaufgabe vor.

e) Übergeordnete Pläne
Art. 57 Abs. 2 lit. h und i der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788
verlangen, dass die Pläne in Übereinstimmung zunächst mit
den europäischen und nationalen Netzentwicklungsplänen
(Netzentwicklungsplan für Erdgas gemäß Art. 32 der Gasver-
ordnung [EU] 2024/1789 und den gemäß Art. 55 der Gasricht-
linie [EU] 2024/1788 erstellten nationalen zehnjährigen Netz-
entwicklungsplänen) stehen und zudem auch mit dem inte-
grierten nationalen Energie- und Klimaplan des betreffenden
Mitgliedstaats, dem integrierten nationalen energie- und

Hölscher, Rechtliche Grundlagen für die Stilllegung von Gasverteilernetzen N&R 2/25 87

19 Siehe bereits in und bei Fn. 14.
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klimabezogenen Fortschrittsbericht sowie der gemäß der Go-
vernanceverordnung (EU) 2018/1999 vorgelegten langfristi-
gen Strategie übereinstimmen und das in Art. 2 Abs.1 der
Europäisches-Klimagesetz-Verordnung (EU) 2021/1119 fest-
gelegte Ziel der Klimaneutralität unterstützen.

f ) Gemeinsame Stilllegungspläne
Nach Art. 57 Abs. 2 lit. g der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788
können Verteilernetzbetreiber, die in demselben regionalen
Gebiet tätig sind, sich dafür entscheiden, einen einzigen ge-
meinsamen Stilllegungsplan zu erstellen.

g) Laufzeit und Überprüfung
Die Pläne werden nach Art. 57 Abs. 2 lit. f der Gasrichtlinie
(EU) 2024/1788 mindestens alle vier Jahre auf der Grundlage
der jüngsten Projektionen für die Erdgasnachfrage und -ver-
sorgung in der betreffenden Region aktualisiert und erstrecken
sich auf einen Zeitraum von zehn Jahren.

6. Verfahren

Ebenfalls in Art. 57 Abs. 2 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788
sind die Verfahren zur Ausstellung der Stilllegungspläne ge-
regelt, die mit einer Beteiligung der Öffentlichkeit durch den
Netzbetreiber verbunden ist. In lit. d und e ist Folgendes ge-
regelt:
Die Verteilernetzbetreiber führen zur Erarbeitung des Plans
eine Konsultation durch, die den einschlägigen Interessen-
trägern offensteht, damit sie frühzeitig und wirksam in den
Planungsprozess, einschließlich der Bereitstellung und des
Austauschs von Informationen, eingebunden werden können;
die Ergebnisse der Konsultation und der Stilllegungsplan wer-
den der zuständigen nationalen Behörde übermittelt.
Hieraus folgt, dass eine Beteiligung der Interessenträger und
damit auch der Kunden erforderlich ist, bevor der Stilllegungs-
plan aufgestellt wird. Eine Notwendigkeit der Konsultation
ergibt sich auch aus den Regelungen in Art. 13 lit. a der Gas-
richtlinie (EU) 2024/1788 über die Verbraucherrechte im Zu-
sammenhang mit dem schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung
von Erdgas.
Die Pläne und die Ergebnisse der Konsultation der Interessen-
träger werden auf den WWW-Seiten der Verteilernetzbetreiber
veröffentlicht. Diese WWW-Seiten werden regelmäßig aktua-
lisiert, um sicherzustellen, dass die einschlägigen Interessen-
träger ausreichend informiert werden und somit effektiv an
der Konsultation teilnehmen können.
Näheres zur Beteiligung, insbesondere bezüglich der einzelnen
Verfahrensschritte und der einzuhaltenden Fristen, wird der
nationale Gesetzgeber festlegen können.

7. Genehmigung durch die Behörde

Nach Art. 57 Abs. 3 der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 bedürfen
die Stilllegungspläne der Genehmigung durch die zuständige
Behörde. Die zuständigen nationalen Behörden bewerten, ob
die Stilllegungspläne für das Verteilernetz den in Abs. 2 fest-
gelegten Grundsätzen genügen. Sie genehmigen den Stillle-
gungsplan des Verteilernetzes oder lehnen ihn ab und können
Änderungen dieses Plans verlangen.

8. Ausnahme von dem Erfordernis eines Stilllegungsplans

Die Mitgliedstaaten können Verteilernetzbetreiber von der
Plicht zur Aufstellung eines Stilllegungsplans ausnehmen,
die zum 4. August 2024 weniger als 45 000 angeschlossene
Kunden versorgen. Sind Verteilernetzbetreiber von der Vor-
lage eines Stilllegungsplans für das Verteilernetz befreit, so
unterrichten sie die Regulierungsbehörde über die Stilllegung
der Verteilernetze oder von Teilen dieser Netze.

Für die Verteilernetzbetreiber ist dies zwar eine deutliche
administrative Entlastung. Sie müssen in diesem Fall aber
davon ausgehen, dass im Fall einer Anschlusskündigung die
Zivilgerichte prüfen, ob die Stilllegung des Netzes gerecht-
fertigt ist.

9. Rechtsschutz

Wie Rechtsschutz zu gewähren ist, hängt davon ab, ob der
Gesetzgeber die Genehmigung des Stilllegungsplans als ge-
genüber den Anschlussnutzern im Fall der Anschlusskündi-
gung verbindlich ansieht.

Ist die Genehmigung auch in diesem Verhältnis verbindlich,
muss gegenüber der Entscheidung der Behörde schon unter
dem Gesichtspunkt des Art. 19 Abs. 4 GG (Gewährleistung
effektiven Rechtsschutzes) Rechtschutz für die Anschlussnut-
zer möglich sein.

Ist eine solche Verbindlichkeit nicht gegeben, kann sich also
ein Anschlussnutzer gegen eine Anschlusskündigung mit dem
Argument wehren, dass die Voraussetzungen für einen sol-
chen Plan nicht vorliegen oder der Plan ansonsten rechts-
widrig ist, wird die Rechtmäßigkeit des Plans inzident im
(Zivil-) Rechtsstreit um die einzelne Anschlusskündigung
überprüft werden können.

IV. Zusammenfassung

Nach geltendem EnWG ist der Betrieb auch von Erdgasvertei-
lernetzen als Ewigkeitsaufgabe ausgestaltet. Dies entspricht
auch der Auffassung des BMWK. Die Netzbetreiber sind nach
§§ 16a, 15 und § 11 Abs.1 EnWG zum dauerhaften Betrieb der
Netze verpflichtet. Eine Stilllegung kommt nur unter außer-
gewöhnlichen Umständen wegen wirtschaftlicher Unzumut-
barkeit in Betracht. Allein eine unternehmenspolitische Ent-
scheidung des Unternehmens oder seiner Gesellschafter, bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt kohlendioxidfrei zu sein, ist in
diesem Zusammenhang unerheblich.

Dies gilt auch unabhängig von landesrechtlichen Regelungen
zum Klimaschutz und von kommunalen Plänen oder Regelun-
gen, da das EnWG eine abschließende Regelung getroffen hat
und diese bundesrechtliche Gesetzeslage dem Landesrecht
vorgeht (Art. 31 GG).

Da eine Stilllegung von Verteilernetzen aufgrund energiepoli-
tischer oder klimapolitischer Erwägungen gegen die Verpflich-
tungen aus §§ 16a, 15 und § 11 Abs.1 EnWG verstoßen würde,
stellt sich derzeit auch nicht die Frage alternativer Nutzungen.

Nach Umsetzung der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 vom
13. Juli 2024 werden Stilllegungen aufgrund von Stilllegungs-
plänen nach Art. 57 der Richtlinie möglich sein. Sie sind dann
aber auch nur dann zulässig, wenn die Vorgaben dieser Vor-
schrift eingehalten werden. Die Umsetzung hat bis zum 5. Au-
gust 2026 zu erfolgen.

Die Beurteilung der Rechtslage nach Umsetzung der Gasricht-
linie (EU) 2024/1788 bereitet besondere Schwierigkeiten. Zum
einen enthält die Richtlinie viele unbestimmte Begriffe und
auch eine Vielzahl von Umsetzungsspielräumen. Zum anderen
hängt eine künftige Prognose des künftigen Bedarfs an fossi-
lem Erdgas und Biomethan unmittelbar von den Regelungen
des GEG ab.

Voraussetzung für die Stilllegung und für die Aufstellung
eines Stilllegungsplans nach Art. 57 der Gasrichtlinie (EU)
2024/1788 ist, dass die Verringerung der Nachfrage eine
Stilllegung erforderlich macht. Dabei ist nach der Richtlinie
der Bedarf an fossilem Erdgas und Biomethan zu betrachten,
die in einem einheitlichen Netz transportiert werden.
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Nach der Richtline ist davon auszugehen, dass in diesem Netz
bis 2050 auch fossiles Erdgas transportiert werden darf und es
bis zu diesem Zeitpunkt einen Binnenmarkt auch für fossiles
Erdgas geben wird. Die Richtlinie verpflichtet die Mitglied-
staaten dazu, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
Biomethan am virtuellen Handelspunkt gehandelt wird und
Teil des Binnenmarkts ist, also auch grenzüberschreitend
transportiert werden kann. Der Bezug von Biomethan bedeutet
daher ausschließlich, dass die entnommene Energiemenge im
Rahmen eines Bilanzkreises der eingespeisten Energiemenge
an Biomethan entspricht.
Bei der Bedarfsermittlung ist zu berücksichtigen, dass die
Kunden bei bestehenden Gasheizungen nach dem geltenden
GEG berechtigt sind, sie bis Ende 2045 ausschließlich mit
fossilem Erdgas zu betreiben. Legt man der Bedarfsprognose
ein Szenario zugrunde, nach dem bestehende Gasheizungen
nicht bis zum Ende der technischen Lebensdauer, längstens
bis 2045 betrieben werden, müsste dies mit belastbaren
wirtschaftlichen Szenarien unter der Berücksichtigung der
einmaligen Kosten eines vorzeitigen Umstiegs auf eine an-
dere Wärmequelle und der laufenden Kosten begründet wer-
den.

Mit Blick auf die kommunale Wärmeplanung ist zu beach-
ten, dass die Pläne rechtlich unverbindlich sind (§ 23 Abs. 4,
§ 27 Abs. 2 WPG). Sie begründen also für die Gebäudeei-
gentümer keine Pflicht, sich an die geplanten Netze anzu-
schließen. Auch begründen sie keine Ansprüche der Gebäu-
deeigentümer, dass die geplanten Netze tatsächlich errichtet
werden.

Kommt der Netzbetreiber zu dem Ergebnis, dass in seinem
Netzgebiet weiterhin eine ausreichende Nachfrage zunächst
nach fossilem Erdgas und in zunehmenden Umfang nach
Biomethan besteht, bedarf es nach Art. 57 der Gasrichtlinie
(EU) 2024/1788 keines Stilllegungsplans. Etwas anderes kann
gelten, wenn das Verteilernetz nach dem Netzentwicklungs-
plan der Fernleitungsnetzbetreiber vom Fernleitungsnetz ab-
geschnitten wird.

Der maßgebliche Prognosezeitraum beträgt nach Art. 57
Abs. 2 lit. f der Gasrichtlinie (EU) 2024/1788 entsprechend
dem Zeitraum des Plans zumindest zehn Jahre. Die Pläne
müssen alle vier Jahre an die tatsächliche Entwicklung ange-
passt werden.

Andreas Neumann

Von der Reserveregulierung zur Sicherstellung
einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur?
Zur bisherigen Entwicklung des Rechts auf
Versorgung mit Telekommunikationsdiensten

Mit der TKG-Novelle im Jahr 2021 wurde das Recht auf
Versorgung mit Telekommunikationsdiensten geschaffen. Es
löste das bisherige Universaldienstregime ab, das bis dahin als
reine Reserveregulierung fungiert hatte. Der Beitrag knüpft an
die vor rund drei Jahren erschienene Darstellung des neuen
Regulierungsinstruments (Neumann, N&R 2022, 134) an und
zeigt die Entwicklung auf, die das Recht auf Versorgung mit
Telekommunikationsdiensten seither genommen hat.

I. Überblick über die gesetzliche Ausgestaltung

Art. 87f Abs. 1 GG verpflichtet den Bund, gerade auch im
Bereich der Telekommunikation flächendeckend angemessene
und ausreichende Dienstleistungen nach Maßgabe eines Bun-
desgesetzes zu gewährleisten. In Konkretisierung dieses ver-
fassungsrechtlichen Universaldienstauftrags sieht § 157
Abs. 2 TKG vor, dass mindestens Sprachkommunikations-
dienste sowie ein schneller Internetzugangsdienst für eine
angemessene soziale und wirtschaftliche Teilhabe einschließ-
lich des hierfür notwendigen Anschlusses an ein öffentliches
Telekommunikationsnetz an einem festen Standort verfügbar
sein müssen. Die technischen Anforderungen an ein solches
Mindestangebot an Telekommunikationsdiensten werden ge-
mäß § 157 Abs. 3 S.1 TKG in einer Rechtsverordnung, der
TKMV, festgelegt. Diese Dienste müssen aber nicht nur als
Versorgungsminimum verfügbar sein. Verbrauchern müssen
sie – anders als anderen Endnutzern wie insbesondere ge-
schäftlichen Nutzern – nach § 158 Abs.1 S.1 TKG überdies zu
einem erschwinglichen Preis angeboten werden.

Kommt die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer diesbezüg-
lichen Überwachungstätigkeit (§ 157 Abs.1 und § 158 Abs. 2
TKG) zu dem Schluss, dass (1.) in einem bestimmten Gebiet
eine solche Versorgung weder aktuell noch in objektiv ab-
sehbarer Zeit gegeben ist oder (2.) der zukünftige Wegfall
einer solchen Versorgung zu besorgen ist, veröffentlicht sie
nach § 160 Abs.1 TKG eine entsprechende Feststellung (Un-
terversorgungsfeststellung). Stellt sie außerdem einen tat-
sächlichen Bedarf für eine Versorgung mit den mindestens
erforderlichen Diensten fest (Bedarfsfeststellung), kündigt sie
zugleich an, ein Verpflichtungsverfahren einzuleiten, sofern
kein Unternehmen binnen eines Monats gegenüber der Bun-
desnetzagentur eine solche Versorgung freiwillig zusagt
(§ 160 Abs. 2 TKG) (Sicherstellungsankündigung). Geht eine
Verpflichtungszusage ein, prüft die Bundesnetzagentur sie
auf ihre Eignung zur Gewährleistung der Mindestversorgung
zu einem gegenüber Verbrauchern erschwinglichen Preis und
erklärt die Zusage dann ggf. durch Verfügung für bindend
(§ 161 Abs.1 S.1 TKG). Gibt demgegenüber kein Unterneh-
men eine geeignete Verpflichtungszusage ab, verpflichtet die
Bundesnetzagentur eines oder mehrere der hierfür in Betracht
kommenden Unternehmen, die Mindestversorgung zu einem
gegenüber Verbrauchern erschwinglichen Preis zu erbringen
(§ 161 Abs. 2 S.1 TKG). Sowohl im Falle einer für verbindlich
erklärten Verpflichtungszusage als auch bei einer Ver-
pflichtung durch die Bundesnetzagentur haben Endnutzer
gegenüber dem betreffenden Unternehmen einen Anspruch
auf Versorgung mit den von der Verpflichtung umfassten
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